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Stellungnahme zu Gemeinderatsanfrage 

AF180 / 2025 

 

Dezernat IV Datum  04.11.2025 

Planungs- und Baurechtsamt  Gz.  I/102-10.24.88-

14/2024-271/2025  

 Telefon  56-3236 

 
Bezug Stadträtin/Stadtrat Datum der Anfrage Status 

Anfrage Herr Stadtrat Dagenbach 14.10.2025 öffentlich 
    

Betreff 

Recyclinghof Böckingen 

 

 

Zu o.g. Anfrage nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 

1. Wie ist der Stand der Umsetzung der Räumung des Zehner’schen Anwesens von Kampf-
stoffen und bis wann ist mit dessen Abschluss zu rechnen? 

Zur Bergung der großkalibrigen Kampfmittel im Gewann Schollenhalde hat das Ingenieur-
büro BIG eine Planung und Ausschreibung erstellt. Zurzeit läuft noch das Baugenehmi-
gungsverfahren und es werden verwaltungsintern noch die letzten Details abgestimmt, da-
nach wird die Ausschreibung veröffentlicht.  
 
Die Angebotseröffnung (Submission) ist Anfang 2026 vorgesehen. Die Vergabe der Bauleis-
tungen soll Ende des ersten bzw. Anfang des zweiten Quartals 2026 stattfinden. Die Bauar-
beiten einschließlich Wiederherstellung der Oberfläche nach der Verfüllung des Berge-
schachtes werden dann voraussichtlich bis Ende 2026 dauern. 
 
 
2. Welche Alternativen zum Vorhaben eines temporären Recyclinghofes auf dem Viehweide-
Parkplatz gibt es? 

Es wurde eine Vielzahl von Alternativen geprüft (vgl. GR-DS 219/2025). Ergebnis der Prü-
fung ist, dass die Viehweide der einzige Standort ist, der als Interimsstandort geeignet ist 
und auf dem eine Zwischenlösung mit vertretbarem Aufwand realisiert werden kann. 

Die Schollenhalde ist für die Einrichtung einer Interimsnutzung nicht geeignet (u.a. mangels 
Planungsrecht und Erschließung, aufgrund zu hoher Kosten und der vorgesehenen Bomben-
bergung). 
 

3. Wie hoch wird der Kostenaufwand für die Herstellung des jetzt favorisierten zeitlich befris-
teten Recyclinghof-Provisoriums kommen und wie werden diese Zusatzausgaben gerechtfer-
tigt? 

Die voraussichtlichen Kosten für den Interimsstandort Recyclinghof Böckingen (Zaun, Perso-
nalcontainer, Beleuchtung, Anschlüsse) belaufen sich auf rund 50.000 €. 

Die sonstigen Maßnahmen zur Aufwertung der Viehweide kommen der Viehweide und den 
dort ansässigen Vereinen und Gaststätten langfristig zu Gute. 
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4. Wie wird ausgeschlossen, dass das Vorhaben entgegen der Ankündigung als Provisorium 
dann doch unter Vorbringen anderer Gründe (Finanzmangel, Planungsaufwand etc.pp.) dau-
erhaft bestehen bleibt und wie wird ein derartiges Vorgehen – ggf. einklagbar - verhindert 
und unterbunden? 

Es wird auf die GR-DS 219/2025 und 219a/2025, Behandlung im Bau- und Umweltaus-
schuss am 18.11.2025, verwiesen. 

 

5. Werden bei einer trotz Bedenken gegen den temporären Standort an der Viehweide um-
gesetzten Planung die aus Sicht der SKG unbedingt notwendigen Erfordernisse berücksich-
tigt:  

5.1 mit der Eröffnung des „BRH-Viehweide“ müssen mindestens 106 Parkplätze 
durchgehend und auf Dauer zur Verfügung stehen; 

5.2 eine anderweitige Nutzung dieser Parkplätze ist ausgeschossen (Lagerplatz für 
Grünabfall, Abstellplatz für Baumaschinen, Flottenparkplatz für Unternehmen etc.); 

5.3 durch Höhenbegrenzungen und Beschilderung muss die Nutzung des für Busse 
und Lastkraftwagen ausgeschlossen werden; 

5.4 auf der Höhe des Zugangs zum SKG-Vereinsgelände und auf der Höhe der Gar-
tenlaube muss je ein mit Zebrastreifen gesicherter und beleuchteter Fußgängerüber-
weg eingerichtet werden; 

5.5 die 30 km/h-Höchstgeschwindigkeit für Fahrten auf der Straße entlang des SKG-
Vereinsgeländes hin zur Gartenlaube und zurück muss wegen des vor allem von Kin-
dern genutzten Fußgängerüberwegs durch Schilder, durch geeignete bauliche Maß-
nahmen (z.B. Fahrbahnschwellen) und - vor allem - durch häufige und regelmäßige 
Kontrollen durchgesetzt werden; 

5.6 Die Zäune um den Recyclinghof müssen blickdicht sein und könnten beispiels-
weise mit großflächigen Plakaten verschönert werden. Dabei geht vor allem darum, 
dass den Besuchern und Besucherinnen der Gaststätten und den Nutzern des Fahr-
radweges entlang des Bahndamms nicht schon beim Parken bzw. Vorbeifahren 
buchstäblich der Appetit durch den Anblick von Müll vergeht; 

5.7 Rund-um-die Uhr-Videoüberwachung und Beleuchtung des Recyclinghofes zur 
Reduzierung illegaler Müllablagerungen; 

5.8 in den Dezemberwochen dürfen keine Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. 
In den Dezemberwochen ruht zwar der Ligabetrieb, doch hat die SKG in ihrem Gast-
stättensaal an jedem Wochenende bis einschließlich Silvester Saalveranstaltungen 
(Weihnachts- und Jahresabschlussfeiern etc.). Gerade für die Attraktivität dieser um-
satzstarken Veranstaltungen werden ausreichend Parkplätze auf der Viehweide als 
unverzichtbar gesehen 

In der GR-DS 219/2025 und 219a/2025 werden die vorgesehenen Maßnahmen dargelegt. 
Demnach soll ein großer Teil der o.g. Vorschläge realisiert werden. 
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6. welche Erfordernisse sprechen dagegen, den bestehenden Recyclinghof bis zur Fertig-
stellung des neuen dauerhaften Recyclinghofes weiter zu betreiben? 

Es wird auf die GR-DS 219/2025 und 219a/2025 verwiesen. 

 

 

 

 

 

 


